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Verordnung
über die Durchführung von Organtransplantationen 

л vom 4. Juli 1975

Die Möglichkeit, menschliche Organe durch Transplantation 
zu ersetzen, ist ein Ergebnis des wissenschaftlichen Fort
schritts, das dem humanistischen Anliegen der Medizin zur Er
haltung, Förderung und Wiederherstellung der Gesundheit 
der Bürger dient. Zur Durchführung von Organtransplantatio
nen wird folgendes verordnet: I.

I. Abschnitt
V

Grundsatz

§ 1
(1) Organtransplantationen werden auf der Grundlage ge

sicherter Erkenntnisse der Medizin durchgeführt. Vorausset

zung ist, daß die Anwendung anderer medizinischer Mittel und 
Methoden zur Erhaltung des Lebens oder der Wiederherstel
lung, oder Besserung der Gesundheit eines Kranken keine oder 
nur geringe Aussicht auf Erfolg verspricht.

(2) Zur Durchführung von Organtransplantationen sind vor
rangig Organe von Verstorbenen zu verwenden.

(3) Organe lebender Spender, die sich aus freiem Entschluß 
zur Organspende bereit erklären, können für Transplantatio
nen nur Verwendung finden, wenn geeignete Organe von 
Verstorbenen nicht zur Verfügung stehen.

§ 2

Organtransplantationen und Organentnahmen werden nur 
in den vom Ministerium für Gesundheitswesen bestimmten 
Gesundheitseinrichtungen durchgeführt.


